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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die sogenannte Flexibilisierung der Wochenarbeitszeitdauer aufgrund 
jüngster Tarifabschlüsse hat in der Rechtswissenschaft zahlreiche und 
gegensätzliche Stellungnahmen zu den durch die neueren Tarifverträge auf
geworfenen betriebsverfassungs- und tarifrechtlichen Problemen hervorge
rufen. Mit Teilaspekten konnte sich zwischenzeitlich auch das Bundesar
beitsgericht in seinem Beschluß vom 18. August 1987 (1 ABR 30/86) befas
sen. Dabei wird erkennbar, daß zentrale Rechtsfragen hinsichtlich der 
betriebsverfassungsrechtlichen Kompetenz der Tarifpartner in der Vergan
genheit letztlich nie abgeklärt worden sind. Die Divergenzen in der Diskus
sion beruhen darauf, daß es an einer Zusammenfassung der vielfältigen Mei
nungsströme fehlt und dadurch auch relativ gesicherte Erkenntnisse der 
Vergangenheit in Vergessenheit geraten zu sein scheinen. Hinzu kommt, daß 
die bisherige Auseinandersetzung völlig losgelöst von einer Untersuchung 
der realen Bedeutung betriebsverfassungsrechtlicher Regelungen in Tarif
verträgen, dem tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrecht, geführt wurde 
und wird. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt es in dogmatischer Hinsicht, die zu 
den einzelnen Problemfeldern des tarifvertraglichen Betriebsverfassungs
rechts bislang relevant gewordenen Meinungsströme zu ermitteln und 
zusammenzufassen, um wieder ein gewisses Maß an Rechtsklarheit in die 
Diskussion zu bringen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht eine 
Bestandsaufnahme der rechtsdogmatischen und rechtstatsächlichen Ent
wicklung sowie, ausgehend von einer Tarifvertragsauswertung, der realen 
Bedeutung und Wirksamkeit tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrechts. 
Deren Ziel ist es, die Erörterung des Problemkreises auf die bislang fehlende 
rechtstatsächliche Grundlage zu stellen. Darstellung des Diskussionsstan
des und der Rechtswirklichkeit dienen als Basis für die rechtliche Bewer
tung der relevanten tatsächlichen Erscheinungsformen tarifvertraglichen 
Betriebsverfassungsrechts. 

Die Untersuchung entstand während meiner Assistententätigkeit an der 
Universität Konstanz und lag im Wintersemester 1986/87 der Juristischen 
Fakultät der Freien Universität Berlin als Dissertation vor. 

Ich danke Herrn Prof. Dr. Hugo Seiter, der das Thema angeregt und mich 
in jeder Weise unterstützt hat. Mein Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Klaus 
Adomeit für die Erstattung des Zweitgutachtens, Herrn Prof. Dr. Karl Kreu
zer für die mir gelassenen Freiräume, den Mitarbeitern des Bundesministe-



8 Vorwort 

riums für Arbeit und Sozialordnung für die bei der Sammlung der Tarifver
träge gewährte Unterstützung und Frau Dagmar Hezinger für ihre Geduld. 

Dank schulde ich Herrn Rechtsanwalt Norbert Simon vom Verlag 
Duncker & Humblot für die Aufnahme des Werkes in die Reihe „Schriften 
zum Sozial- und Arbeitsrecht". 

Kempten/Allgäu, im April 1988 
Andreas Michael Spilger 
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§ 1 Einleitung 

I. Problemstellung 

Durch Inkrafttreten des TVG im Jahre 1 949 wurden als Neuerung gegen
über dem früheren Rechtszustand tarifvertragliche Regelungen betriebsver
fassungsrechtlicher Fragen mit Rechtsnormcharakter1 und Tarifaußensei
terwirkung2 ausgestattet, wodurch den Tarifvertragsparteien ein Rege
lungsmittel zu eigenverantwortlicher Gestaltung der Betriebsverfassung in 
die Hand gegeben war.3 Zu diesem Zeitpunkt gab es in Form des KRG Nr. 22 
sowie der Betriebsrätegesetze der Länder4 ein nur sehr unvollständiges und 
vor allem uneinheitlich geregeltes Betriebsverfassungsrecht. Bereits 1952  
aber regelte der Gesetzgeber die Materie eingehender und einheitlich durch 
das BetrVG 1952 ,  dessen betriebsverfassungsrechtlicher Teil durch das 
inhaltlich noch weitergehende derzeit geltende BetrVG 1972 abgelöst 
wurde. Weder das alte noch das neue BetrVG haben das Verhältnis zur 
betriebsverfassungsrechtlichen Kompetenz der Sozialpartner deutlich gere
gelt und eine Bestimmung darüber getroffen, ob sie das Betriebsverfas
sungsrecht abschließend oder tarifdispositiv regeln wollten. Auch § 2 
BetrVG 1952 bzw. § 2 Abs. 3 BetrVG 1972 ,  wonach die „Aufgaben" der Koa
litionen im jeweiligen Gesetz nicht berührt werden sollten bzw. sollen, 
sprach bzw. spricht eine betriebsverfassungsrechtliche Regelungsbefugnis 
nicht expressis verbis an. Die Folge der gesetzgeberischen Enthaltsamkeit 
hat die Arbeitsrechtswissenschaft gezwungen, sich mit dem Verhältnis des 
gesetzlichen Betriebsverfassungsrechts zur tarifvertraglichen Regelung von 
Betriebsratsrechten, dem tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrecht, zu 
befassen. Dabei wird seit langem ein heftiger Streit um die Zulässigkeit 
tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrechts ausgetragen, der noch heute 
andauert. Die Diskussion kreist(e) im wesentlichen um die Fragen, ob die 
Organisation der Betriebsverfassung sowie die Beteiligungsrechte des 
Betriebsrats ungeachtet ihrer Kodifizierung noch einer abweichenden Rege
lung durch Tarifvertrag zugänglich sind und welcher personelle Umfang 
derartigen Regelungen zukommt. 

1 Vgl. §§ 1 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG. 
2 Vgl. § 3 Abs. 2 TVG. 
3 Vgl. Herschel, ZfA 1973 ,  183 (187) .  
4 Übersicht bei Nipperdey / Säcker, in: Hueck / Nipperdey / Säcker, Lehrbuch 

Bd. II/2. Hbd. , § 51 B III 2 (S. 1071 ). 
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Aktualität gewinnt die Problematik durch die sogenannte Flexibilisierung der 
Wochenarbeitszeitdauer auf Grund jüngster Tarifabschlüsse in der Metall- und 
Druckindustrie sowie in der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie Rhein
land-Pfalz ab 1. April 1985: Kernproblem ist die Abstimmung der individuellen 
Wochenarbeitszeitdauer des einzelnen Arbeitnehmers und der Betriebszeit (Produk
tions-Arbeitszeit) des Unternehmens. Laut Tarifvertrag haben die betrieblichen 
Sozialpartner, Arbeitgeber und Betriebsrat, diese Abstimmung vorzunehmen. Die 
Festlegung der Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit ist nach dem gesetzlichen 
Betriebsverfassungsrecht an sich nicht beteiligungspflichtig. Grundsätzlich sind 
nämlich Regelungen der Arbeitsdauer „sonstige Arbeitsbedingungen" im Sinne des 
§ 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 1972, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicher
weise geregelt werden. Sie können daher nach dieser Vorschrift grundsätzlich nicht 
Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. 

Die zahlreichen und gegensätzlichen Stellungnahmen zu den durch die 
neueren Tarifverträge aufgeworfenen betriebsverfassungs- und tarifrecht
lichen Probleme5 lassen zum einen erkennen, daß zentrale Rechtsfragen tarif
vertraglichen Betriebsverfassungsrechts in der Vergangenheit letztlich nie 
richtig abgeklärt worden sind. 6 In der Hauptsache resultieren die Divergen
zen jedoch daraus, daß nie die Quintessenz der vielfältigen Meinungsströme, 
die sich zu Fragen tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrechts gebildet 
haben, gezogen worden ist und dadurch auch relativ gesicherte Erkennt
nisse wieder in Vergessenheit geraten zu sein scheinen. Vor allem aber 
kommt hinzu, daß die bisherige Diskussion völlig losgelöst von einer Unter
suchung der realen Bedeutung tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrechts 
geführt wurde7 • Verschiedentlich ist sogar behauptet worden, daß tarifver-

5 Man findet ganz unterschiedliche Antworten etwa auf die Fragen, ob und inwie
weit die Regelung von Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis durch Tarifvertrag auf die 
betriebliche Ebene übertragen werden kann und ob die übertragene Tarifregelung 
oder die sie ausführende Betriebsvereinbarung auch für die nicht-tarifgebundenen 
Arbeitnehmer eines Betriebes gelten. Übersicht bei Buchner, DB 1985, 913. 

6 So auch Buchner, DB 1985 , 913 (914). 
7 Auf das Fehlen einer umfassenden Auswertung hat bereits Däubler, Das Grund

recht auf Mitbestimmung, 4. Aufl. 1976, S. 94, hingewiesen. Eine Übersicht über tarif
liche Regelungen der Beteiligung des Betriebsrats findet sich zwar bei Fitting / Krae
geloh / Auffarth, BetrVG, 9. Aufl. 1971, S. 939 ff.; allerdings wurde sie - mit Stand 
vom 31. Dezember 1967 - noch unter Geltung des BetrVG 1952 zusammengestellt und 
gibt weder den genauen Inhalt der in Rede stehenden Bestimmungen wieder noch wer
den diese einer Analyse unterzogen (vgl. auch dies., BetrVG, 7. Aufl. 1966, § 50 RdNr. 
33 und Anh. zu § 57). Ansonsten finden sich in der Literatur immer nur Einzelbei
spiele, so etwa bei: Däubler, a.a.O., S. 94 ff.; Däubler / Hege, Tarifvertragsrecht, 2. 
Aufl. 1981, S. 173 passim; Föhr, RdA 1977, 285 (286 - 288) ; Freund, Die Mitbestim
mung des Betriebsrates in wirtschaftlichen Angelegenheiten als Gegenstand tariflicher 
Abmachungen, Diss. Köln 1966, S. 78; Löwisch, AuR 1978, 97 (98) ; ders., in: Galpe
rin / Löwisch, BetrVG, § 91 RdNr. 15 ; G. Müller, RdA 1969, 227 (231); Zachert, Tarif
vertrag, 1979, S. 154 - 156. Aus neuerer Zeit vgl. Hagemeier / Kempen / Zachert / 
Zilius, TVG, § 1 RdNr. 166 ff. ,  und (mit identischen Beispielen) Zachert, AuR 1985, 201 
(203 f.) - beide allerdings auch im wesentlichen mit denselben Beispielen wie Zachert, 
Tarifvertrag, a.a.O. , und Däubler / Hege, a.a.O. - sowie WSI-Tarifarchiv, Mitbestim
mung durch Tarifvertrag - eine Beispielsammlung, 1985 (konnte nicht mehr berück
sichtigt werden). 
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tragliches Betriebsverfassungsrecht in der Tarifpraxis keine Rolle spiele.8 

Das Fehlen einer umfassenden Tarifvertragsauswertung verleitete jedoch 
zur Beschäftigung mit Fragen geringer praktischer Relevanz und zur Ver
nachlässigung des Tarifalltags. Es hat in der Vergangenheit vor allem zu 
einer stark rechtspolitischen Argumentation geführt. 

II. Vorhaben und Gang der Untersuchung 

Die Untersuchung unternimmt es in dogmatischer Hinsicht, die zu den 
einzelnen Problemfeldern des tarifvertraglichen Betriebsverfassungsrechts 
bislang relevant gewordenen Meinungsströme zu ermitteln und zusammen
zufassen, um wieder ein gewisses Maß an Rechtsklarheit in die Diskussion 
einzubringen. Insoweit wird bewußt weitgehend von eigenen Stellungnah
men abgesehen. Diesem Vorhaben dient die Darstellung des gegenwärtigen 
Diskussionsstandes, die ergänzt wird um eine Darstellung der Haltung der 
Gewerkschaften. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht eine umfassende 
Bestandsaufnahme der rechtsdogmatischen und rechtstatsächlichen Ent
wicklung sowie der realen Bedeutung und Wirksamkeit tarifvertraglichen 
Betriebsverfassungsrechts. Deren Ziel ist es, die Erörterung des Problem
kreises auf die bislang fehlende tatsächliche Grundlage zu stellen und zu 
testen, ob tarifvertragliches Betriebsverfassungsrecht eine diskutable 
Ergänzung legislativer Regelungen darstellt. Darstellung des Diskussions
standes und der Rechtswirklichkeit dienen als Grundlage für die rechtliche 
Bewertung der relevanten tatsächlichen Erscheinungsformen. 

m. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes 

Zum Gegenstand der Untersuchung werden nur Regelungen von Rechten 
des Betriebsrats (a) durch Tarifvertrag (b) gemacht. Zu Betriebsratsrechten 
werden Beteiligungsrechte des Betriebsrats gerechnet sowie Bestimmungen 
über seine Geschäftsführung, soweit sie für die Rechtsstellung des Betriebs
rates von Bedeutung sind (zum Beispiel Freistellungen von Betriebsrats
mitgliedern von ihrer beruflichen Tätigkeit) .  , ,Beteiligungsrecht" wird im 
folgenden entsprechend dem Verständnis zum gesetzlichen Betriebsverfas
sungsrecht als Oberbegriff der in ihrer Intensität sehr unterschiedlichen 
Rechte des Betriebsrats auf Teilnahme an den das betriebliche Geschehen (c) 
betreffenden Entscheidungen - wie das Recht auf Unterrichtung, Mitwir-:-

8 Vgl. Däubler, Das Grundrecht auf Mitbestimmung, 4. Aufl. 1976 ,  S. 94; Däubler / 
Hege, Tarifvertragsrecht, 2. Aufl. 1981 ,  S. 40; Fitting / Auffarth / Kaiser, BetrVG, 
Einl. S. 62 ; A. Müller, Das Mitbestimmungsgespräch 1964, 82 ;  Nikisch, Arbeitsrecht 
Bd. III, § 1 1 1  V 2 (S. 354) ;  Spieker, WWI-Mitt. 1963 ,  241 (243) ; Wiedemann / Stumpf, 
TVG, § 3 RdNr. 66 (unklar § 1 RdNr. 249 a.E.) . 




